Lösungshinweise zur Übung vom 17.11.2025
T E I L   I
Aufgabe 1)
a) Der Wert des Klageantrags zu 1) beträgt 8.000 EUR gem. §§ 48 Abs. 1 GKG iVm. §§ 3ff ZPO. Die Zinsen bleiben gem. § 43 Abs. 1 GKG als Nebenforderung unberücksichtigt.
b) Der Wert des Klageantrags zu 2) beträgt 3.049,10 EUR gem. §§ 48 Abs. 1 GKG iVm. §§ 3ff ZPO. Die Zinsen bleiben gem. § 43 Abs. 1 GKG als Nebenforderung unberücksichtigt.
c) Die vorgerichtlichen Anwaltskosten bleiben gem. § 43 Abs. 1 GKG als Nebenforderung unberücksichtigt (Antrag zu 3).
d) Trägt nicht zur SW-Berechnung bei.
Ergebnis:
Gem. § 39 Abs. 1 GKG sind mehrere Streitgegenstände zusammenzurechnen. Demnach beträgt der Streitwert 8.000 € + 3.049,10 € = 11.049,10 €.
Aufgabe 2:
a) Nach § 6 Abs. 1 GKG wird die Verfahrensgebühr nach Eingang der Klage (Eingangsstempel) hier am 01.04.2019 fällig.

b) Ja, gem. § 12 Abs. 1 S. 1 GKG.

c) Kostenrechnung zur Vorauszahlung der Verfahrensgebühr:

	KV-Nr.
	Tatbestand
	Streitwert
	Betrag
	Mithaft

	
	
	
	
	K
	B

	1210
	Verfahren im Allgemeinen
	11.049,10
	940,50
(3,0 x 313,50)
	940,50
(§ 22 I)
	0



	Baustein:
A
	Fälligkeit tritt gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GKG mit Eingang der Klage ein. 

	B
	Kostenschuldner ist der Kläger als Antragsteller gem. § 22 Abs. 1 S. 1 GKG

	C
	Gem. § 12 Abs. 1 S. 1 GKG ist mit Kostennachricht gem. § 26 KostVfg eine Vorauszahlung zu fordern. Sie wird gem. §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 1 und 26 Abs. 1, 6 KostVfg vom Prozessbevollmächtigten des Klägers erfordert.





Aufgabe 3
Das gesamte Verfahren ist durch gerichtlichen Vergleich und Beschluss nach § 91a ZPO beendet.
Beim gerichtlichen Vergleich handelt es sich um einen Ermäßigungstatbestand nach Nr. 1211 Nr. 3 KV GKG. Beim Kostenbeschluss nach § 91a ZPO handelt es sich jedoch um eine streitige Kostenentscheidung. Diese fällt nicht unter den Ermäßigungstatbestand Nr. 1211 Nr. 4 KV GKG.
Eine Ermäßigung der Verfahrensgebühr scheidet daher aus. Es bleibt bei der vollen 3,0 Gebühr nach Nr. 1210 KV GKG.
Darüber hinaus hindert das vorausgegangene Versäumnisurteil den Eintritt einer Ermäßigung nach Nr. 1211 KV GKG.

Aufgabe 4

Schlusskostenrechnung:
	Tatbest.
	KV-Nr.:
	Wert
	Betrag
	Mithaft

	
	
	
	
	Kläger
	B 1
	B 2

	Verf. i. Allg. 
	1210
	11.049,10
	940,50
	940,50
	0
	0

	SV
	9005
	
	6.120,00
	6.120,00
(22 I)
	0
	6.120,00
(§§17,18)

	SV (Ergänzung)
	9005
	
	1.850,00
	1.850,00
(§ 22 I)
	1.850
(§§17,18)
	0

	Dolm.
	9005
	
	450,00
	450,00
(§§ 17,18,22)
	0
	0

	Zeuge
	9005
	
	90,00
	90,00
(§§ 17,18,22)
	0
	0

	Zustellauslagen
	9002
	(16 ZU abzgl. 10 „freiZU“) = 6
	6*3,5 =21
	21,00
(§ 22)
	0
	0

	
	
	Summe:
	9.471,50
	9.471,50
	1.850,00
	6.120,00

	Direkt zugewiesener Betrag (Kosten der Beweisaufnahme)
	- 8.510,00
	
	
	

	Zu verteilen:
	961,50
	
	
	



I. Kostenschuld des Klägers
	Von dem zu verteilenden Betrag schuldet der Kläger 30%
	288,45

	Bereits von K gezahlt (Vorschuss für Verfahrensgebühr und Zeuge):
	· 1.440,50

	Überschuss:
	· 1.152,05

	Verrechnung im Rahmen der restlichen Mithaft auf die Kostenschuld des Beklagten zu 2):
(Restliche Mithaft = Antragstellerhaftung – Kostenschuld  9.471,50 – 288,45 = 9.183,05)
	+1.152,05

	Rest:
	0,00



II. Kostenschuld des Beklagten zu 1)
	Vom zu verteilenden Betrag schuldet B1) 10%
	96,15

	Davon bereits gezahlt:
	· 2.000,00

	Überschuss:
	· 1.903,85

	Verrechnung im Rahmen der restlichen Mithaft auf die Kostenschuld des Beklagten zu 2):
(Restliche Mithaft = Antragstellerhaftung – Kostenschuld  1.850 – 96,15 = 1753,85
	1753,85

	Überschuss:
	· 150,00



III. Kostenschuld des Beklagten zu 2)
	Vom zu verteilenden Betrag schuldet B2) 60%
	576,90

	Direkt zugewiesen Betrag:
	8.510,00

	Bereits gezahlt:
	· 6.000,00

	Rest:
	3.086,90

	Vom Überschuss des Klägers verrechnet:
	· 1.152,05

	Vom Überschuss des Beklagten zu 1) verrechnet:
	· 1.753,85

	Rest:
	181,00



	Baustein:
	

	E
	Alle Kosten sind nun gem. § 9 Abs. 3 Nr. 1 GKG fällig. Gem. § 28 Abs. 1 KostVfg. ist nunmehr eine neue Kostenrechnung die Schlusskostenrechnung, zu erstellen. 

	F
	Kostenschuldner sind § 29 Nr. 1 GKG der Kläger sowie die Beklagten als Entscheidungsschuldner.

	G
	Der von dem Kläger, als Antragsschuldner gem. § 22 Abs. 1 S. 1 GKG geleistete Vorschuss sowie der vom Beklagten zu 1) geleistete Vorschuss ist gem. §§ 17,18 GKG auf die Kosten des Beklagten zu 2) im Rahmen der restlichen Mithaft zu verrechnen.

Der offene Restbetrag offene Restbetrag wird im Wege der Sollstellung gem. §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 1 und 25 KostVfg vom Beklagten zu 2) erfordert.

Die verbleibende Überzahlung wird gem. § 29 Abs. 3 und 4 S. 1 KostVfg über den Prozessbevollmächtigten mit Kost18 an den Beklagten zu 1) erstattet.



